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Polizei Kirchheimbolanden 06352/9110
Überfall, Verkehrsunfall 110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112
Krankentransport 06352/19222
Bereitschaftszentrale Rockenhausen
und Kirchheimbolanden 116117
Westpfalzklinikum Standort III Kirchheimbolanden 06352/4050
Westpfalzklinikum Standort IV Rockenhausen 06361/4550
Notdienstapotheken 0180/5258825 + PLZ

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der Ret-
tungsdienst 112 zu alarmieren.

Schmerzpatienten können den zahnärztlichen Notdienst unter fol-
genden Service-Nr. erfragen:
Donnersbergkreis: 06305/7150414
Kreis Alzey-Worms: 06731/7362
Kreis Bad Kreuznach: 0180/5040308

Ökumenische Sozialstation
Tagesbetreuung Haus-Vergiss-mein-nicht 06352/70597-13

Donnersberg-Ost gGmbH 06352/705970

Tagespflege Am Mozartbrunnen 06352/7505620

Seniorenresidenz Kirchheimbolanden 06352/713200

Diakonissen Seniorenzentrum Wolfstift 06352/70320

Mobile Pflege Donnersberg 06351/124880

PROMEDICA Plus, Grünstadt-Bolanden 06352/78840060

Ambulanter Pflegedienst Nordpfalz
Pflege- und Betreuungsdienst Donnersberg GmbH 06361/994490

Ökumenische Sozialstation Donnersberg-Ost e.V.0 6351/989769

Alltagsbegleiter Kirchheimbolanden 06352/7190988

Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-West,
Rockenhausen 06361/4590739
Pflegestützpunkt Donnersbergkreis-Ost,
Kirchheimbolanden 06352/7190619
Gemeindeschwester plus Eva Müller,
Donnersbergkreis 0162/3341419
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.,
Beratungszentrum Kaiserslautern 0631/3110830
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 06352/7532570
Caritas-Zentrum Kaiserslautern,
Außenstelle Kirchheimbolanden 0631/361200
Sozial- und Lebensberatungsstelle des
Diakonischen 06352/7532570
Betreuungsverein Kirchheimbolanden e.V. 06352/67149
Diakonisches Werk Pfalz Schuldern- und
Insolvenzberatung 06352/7532570
Selbsthilfegruppe für Personen mit Alkoholproblemen 06364/1357
Frauenhaus Donnersberg 06352/4187
Opfertelefon Weißer Ring 116006
Weißer Ring Donnersbergkreis 06362/994288
Betreuungsverein Donnersberg e.V. 06361/3746
Gesprächskreis Depprissionen 06351/1465399

oder 06302/ 3020
Selbsthilfegruppe „Alltagsbewältigung“ 06357/509886
oder Selbsthilfegruppe „Sucht“ 06361/9947167
Selbsthilfegruppe für Angehörige von Demenzerkranken
Viktoria.ginkel@pfalzklinikum.de 06381/920980
Evan./Kath. Telefonseelsorge 0800/1110111
Al-Anon Angehörige von Alkoholikern 0151/21275368

und 06357/7415
VdK Donnersberg, Beratungsstelle
Kirchheimbolanden 06352/7505610
VdK Donnersberg, Beratungsstelle Rockenhausen 06361/9941820

Verwaltungssitz Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbolanden
Internet: www.kirchheimbolanden.de,
E-Mail-Adresse: vg@kirchheimbolanden.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwochs 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Ruftaxi bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis/
DVG Donnersbergverkehrsgemeinschaft 06352 /710192
Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH Betrieb Alzey 0671 /841200

Strom Pfalzwerke 0800/797777
EWR Worms 0800/8484841

Gas Pfalzgas 0800/1003448
EWR Worms 0800/8484841

Frischwasser WVR Bodenheim 06135/730
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 06135/6500
Abwasser Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden 06352-7180191
Notdienst außerhalb der Öffnungszeiten 0171/6540510

Rettungsdienste

Ärzte

Zahnärzte

Pflegedienste

Beratungsdienste

Verbandsgemeindeverwaltung
Kirchheimbolanden 06352/40040

Verbandsgemeindewerke

Notrufe und Dienste
in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Bischheim
Ortsbürgermeister Michael Brack, mail@gemeinde-bischheim.de

Gauersheim
Ortsbürgermeister Reiner Schlesser, mail@gemeinde-gauersheim.de

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Bischheim für das
Jahr 2022 vom 04.11.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der
derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Ge-
nehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom
31.10.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert nunmehr      
bisher um festgesetzt auf

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.852.430 € 86.960 € 1.939.390 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.975.630 € 46.920 € 2.022.550 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf -123.200 € 40.040 € -83.160 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf -86.920 € 40.040 € -46.880 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 394.600 € 394.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.000 € 203.800 € 310.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit - 107.000 € 190.800 € 83.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 193.920 € - 230.840 € - 36.920 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisheri-
gen Festsetzung in Höhe von 107.000 € nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für

ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan
Der vom Ortsgemeinderat am 03.05.2022 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert. 

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.070.114,52 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.996.765,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.805.565,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.722.405,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.708.965,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.671.805,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.617.595,52 €

Bischheim, 04.11.2022
gez. Brack, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 21.11.2022 bis 30.11.2022 bei der Verbandsge-

meindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der
Dienstzeiten öffentlich aus. 

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn    
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder    
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Gauersheim für das
Jahr 2022 vom 04.11.2022
Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der
derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Ge-
nehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom
31.10.2022 - AZ.: 2/22 - hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

gegenüber verändert nunmehr      
bisher um festgesetzt auf

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 846.320 € 52.400 € 898.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 773.545 € 53.150 € 826.695 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 72.775 € -750 € 72.025 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen
Ein- und Auszahlungen auf 112.690 € -750 € 111.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.760 € 6.940 € 11.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400.000 € 11.700 € 411.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit - 395.240 € -4.760 € -400.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 282.550 € 5.510 € 288.060 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsföderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisheri-
gen Festsetzung in Höhe von 200.000 € nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für
ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan
Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 23.02.2022 beschlossene Stellenplan. 

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 2.170.338,28 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.255.367,00 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.418.905,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.453.940,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.525.965,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.569.200,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.605.645,46 €

Gauersheim, 04.11.2022
gez. Schlesser, Ortsbürgermeister

Hinweis:
a) Der Nachtragshaushaltsplan liegt vom 21.11.2022 bis 30.11.2022 bei der Verbandsge-

meindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus, Zimmer 116) während der
Dienstzeiten öffentlich aus.  

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

  
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder    
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Nachrichten
aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Stadt Kirchheimbolanden
Dr. Marc Muchow, stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de

Mörsfeld
Ortsbürgermeister Jan Volker, mail@gemeinde-moersfeld.de

Ende amtlicher Teil

Bekanntmachung
Durchführung des Baugesetzbuches;
Aufstellung eines Bebauungsplans „Im Flürchen - Erweite-
rung 1“ in der Ortsgemeinde Mörsfeld
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2

Abs. 1 BauGB zur Einleitung des Verfahrens nach § 13b
BauGB

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der aktuellen Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.November 2017 (BGBl. I S. 3634)
wird hiermit bekannt gemacht, dass die Ortsgemeinde Mörs-
feld am 08.12.2021 die Aufstellung eines Bebauungsplanes
„Im Flürchen - Erweiterung 1“ beschlossen hat. Der Bebau-
ungsplan soll nach den Vorschriften des § 13b BauGB zur Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte
Verfahren nach § 13a BauGB zur Schaffung von Wohnbau-
grundstücken aufgestellt werden. Im beschleunigten Verfah-
ren gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1
BauGB entsprechend. Die Voraussetzungen für die Aufstel-
lung nach § 13b BauGB liegen vor.

Lage und Geltungsbereich:
Der Geltungsbereich liegt nördlich des Baugebietes „Im Flür-
chen“, westlich des Freizeitgeländes am alten Sportplatz.
In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes fallen voraus-
sichtlich folgende Grundstücke Plan-Nrn.: 227 teilweise, 228
teilweise, 230 / 1, 230 / 2, 234 / 1 und 252 teilweise, alle in
der Gemarkung Mörsfeld.

Voraussichtlicher Geltungsbereich:

Allgemeine Ziele und Zweck der Planung:
Mörsfeld möchte im Teilbereich „Im Flürchen – Erweiterung
1“ neue Wohnbaugrundstücke schaffen, um die Nachfrage
aus der Gemeinde mittel- bis langfristig decken zu können.
Die Fläche ist im Flächennutzungsplan nicht als Wohnbauflä-
che dargestellt. Die Grundstücke sind noch nicht erschlos-

sen, die bestehende Erschließungsstraßen „Am Neuberg“
und Neugasse sollen zur Erschließung nach Norden als ab-
schließende Ringstraße weitergeführt werden.
Im gültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde ist
für die Ortslage Mörsfeld im Bereich „Hinter den Wingerten 3
– Änderung 1“ eine Wohnbaufläche dargestellt, dafür gibt es

einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Die Ortsgemeinde
hatte geplant, diesen Bebauungsplan aufzuheben und an
gleicher Stelle mit etwas kleinerem Geltungsbereich einen
neuen Bebauungsplan „An der alten Viehwaage“ für ca. 12
Wohnbaugrundstücke aufzustellen. Dabei ergaben Boden-
untersuchungen, dass der Oberboden erhöhte Quecksilber-
werte aus historischem Abbau aufweist. Die Ortsgemeinde
hat deshalb den Aufstellungsbeschluss aufgehoben, das
Verfahren wird nicht weitergeführt, die Bekanntmachung
darüber erfolgte am 14.10.2022 ortsüblich. Der rechtskräfti-
ge Bebauungsplan „Hinter den Wingerten 3 – Änderung 1“
wird aufgehoben, dafür wird ein eigenes Verfahren durchge-
führt. In dem Bereich „Hinter den Wingerten/An der alten
Viehwaage“ können also zukünftig keine Wohnbaugrundstü-
cke mehr entstehen. Deshalb soll die Wohnbauflächenent-
wicklung im Bereich „Im Flürchen – Erweiterung 1“ erfolgen.

Hinweise:
Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; §
4c BauGB (Überwachung / Monitoring) ist nicht anzuwenden.
Zu erwartende Eingriffe gelten als im Sinne des § 6 Abs. 3
Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt
oder zulässig.

Kriegsfeld, den 09.11.2022
gez. Volker, Ortsbürgermeister

Schwimmwettkampf am 20.11.2022 im
KiboBad
Der Schwimmverein Kirchheimbolanden richtet am 20.11.2022 im KiboBad einen Schwimmwettkampf aus, so
dass die Schwimmhalle an diesem Tag unseren Badegästen nicht zur Verfügung steht. Die Sauna kann zu den
normalen Öffnungszeiten besucht werden; allerdings ist eine Nutzung der Schwimmhalle durch die Saunagäste
nicht möglich.
Nähere Informationen zum Wettkampf erhal-
ten Sie durch den Schwimmverein Kirchheim-
bolanden, dem wir auf diesem Weg viel Erfolg
mit der Veranstaltung wünschen.

Die Stadt Kirchheimbolanden sucht freiwilli-
ge Helferinnen und Helfer, die helfen möch-
ten den FAIR TRADE Gedanken in unserer
Stadt zu leben.

Kirchheimbolanden ist seit einigen Jahren „Fair-Trade-Stadt“.
Interessierte dürfen sich gerne beim Stadtbürgermeister
Marc Muchow melden.

stadtbuergermeister@kirchheimbolanden.de
06352/4004-800

Dr. Marc Muchow
Stadtbürgermeister der
Stadt Kirchheimbolanden
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Kriegsfeld
Ortsbürgermeister Albert Ziegler, mail@gemeinde-kriegsfeld.de

Orbis
Ortsbürgermeister Peter Schmitt, mail@gemeinde-orbis.de

VereineKiMus (Kinder im Museum) im
November: Der Adventskranz und
andere vorweihnachtliche Bräuche
Für Dienstag, 29. November 2022,
16:00 bis 17:30 Uhr, lädt das Muse-
um im Stadtpalais , Amtsstraße 14, die Kinder aus Kirchheim-
bolanden und Umgebung im Alter von sechs bis zwölf Jahren
zum Projektnachmittag über alte und neue Bräuche während
der Vorweihnachtszeit, der für viele Menschen schönsten Wo-
chen des Jahres, ein.
Diese Einladung ergeht auch an Kinder aus fremden Ländern.
Es spielt dabei keine Rolle, ob sie keiner Religion oder einer

anderen als der
christlichen Reli-
gion angehören.
Denn so wird be-
stimmt ein reger
Austausch über
die unterschied-
lichen Vorberei-
tungen auf das
Weihnachtsfest

zustande kommen.
Wir begeben uns außerdem auf die Suche nach den Antwor-
ten auf Fragen, wie z.B. „Warum bringt der Nikolaus den Kin-
dern Geschenke?“, „Warum schmücken Menschen auf der
ganzen Welt vor Weihnachten einen Tannenbaum?“ oder „Wer
hat das Christkind erfunden?“
Passend zum Thema wird ein Kreativ-Workshop angeboten.
Die dann geltenden Abstandsregeln werden natürlich einge-
halten. Wir bitten um das Mitbringen einer medizinischen
Mund-Nasenmaske, sollte diese im November wieder nötig
sein. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird ge-
beten unter paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.

Ski- und Snowboardfreunde und alle,
die es werden wollen, aufgepasst!
Ab sofort sind alle großen Winterfreizeiten des SchneeSport-
Club Donnersberg e.V. ausgeschrieben.
Die Saison startet mit der Jugendfreizeit in Meransen/Südti-
rol vom 26.12.2022 – 02.01.2023. Weiter geht es mit der Er-
wachsenenfreizeit im Zillertal von 25.02. – 04.03.2023 so-

wie der Freizeit für junge Erwachsene vom 08.03. –
12.03.2023, ebenfalls im Zillertal.
Abgerundet wird die Saison mit unserer Familienfreizeit im
Pitztal vom 01. – 08.04.2023.
Bei allen Freizeiten sind noch reichlich Plätze vorhanden.

Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.ssc-don-
nersberg.de
Wir freuen uns auf die anstehende Wintersaison und eure An-
meldungen!
Für den SSCD: Susanne Libal

Bekanntmachung - Berechtigungsholz 2023
Die Gemeinde Kriegsfeld weist die Interessenten für Berech-
tigungsholz darauf hin, Ihren Bedarf für das Jahr 2023 bis
spätestens 01.12.2022 mitzuteilen.
Bestellscheine sind bei Ortsbürgermeister Ziegler oder direkt
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden,

Rathaus -Liegenschaftsabteilung-, erhältlich.
Die Bestellscheine können auch auf der Internetseite
(www.kirchheimbolanden.de) unter der Rubrik „Aktuelles“
heruntergeladen werden. 

Der Hinweis auf die Bestellung erfolgt nur noch durch Aus-
hang und Pressemitteilung.

Kriegsfeld, den 08.09.2022
gez. Ziegler, Ortsbürgermeister

Lagerraum zu verpachten
Die Ortsgemeinde Orbis verpachtet zum 01.01.2023 folgendes gemeindeeigene Anwesen:

Lagerraum zur gewerblichen Nutzung
Langstraße 10 - ca. 170 qm - Mtl. Miete 300,00 € zzgl. 60,00 € Nebenkosten - Kaution: 2 Monatsmieten

Interessenten werden gebeten, sich bei der Ortsgemeinde Orbis, Herrn Ortsbürgermeister Peter Schmitt, E-Mail: mail@gemeinde-orbis.de zu wenden.

Orbis, den 08.11.2022
Peter Schmitt, Ortsbürgermeister

Haushalte für Teilnahme an der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe 2023 gesucht
Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz
sucht unter dem Motto „Wo bleibt mein Geld?“
freiwillige Haushalte für die Teilnahme an der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2023.
Diese Erhebung findet im Turnus von fünf Jahren
statt und liefert wichtige Erkenntnisse über die Le-
benshaltungskosten, die Verbrauchsgewohnhei-
ten und die Wohnsituation privater Haushalte.
Die Ergebnisse werden unter anderem für Regie-
rungsberichte zur Familien- und Sozialpolitik – zum Beispiel für den Armuts- und Reichtums-
bericht – sowie für die Sozialberichterstattung der amtlichen Statistik verwendet. Außerdem
sind sie eine wichtige Grundlage für die Berechnung der Inflationsrate und für die Festset-
zung von Regelbedarfen in der Sozialgesetzgebung. „Die freiwilligen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer leisten also einen wichtigen Beitrag zu belastbaren statistischen Informationen
über die Einkommenssituation und das Verbrauchsverhalten der privaten Haushalte“, er-
klärt der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter. „Zugleich gewinnen sie
über das Führen der Haushaltsbücher Erkenntnisse über das eigene Ausgabeverhalten.“
Gesucht werden private Haushalte, die bestimmte Grunddaten sowie ihre Einnahmen und
Ausgaben für ein Quartal aufzeichnen und dem Statistischen Landesamt für anonymisierte
statistische Auswertungen zur Verfügung stellen. Eine App erleichtert die Teilnahme und er-
möglicht Einträge von unterwegs; die Verwendung von Erhebungsbogen ist alternativ eben-
falls möglich.
Die Ergebnisse der EVS sollen ein realistisches Bild der Lebensverhältnisse in unserem Land
zeigen. Daher müssen Haushalte aus allen Schichten und Gruppierungen vertreten sein.
Für die Mitwirkung bei der EVS 2023 erhält jeder Haushalt eine Prämie von mindestens 100
Euro. Detaillierte Informationen gibt es im Internet unter www.evs2023.de. Wer mitmachen
möchte, kann sich dort direkt online anmelden oder sich unter der Rufnummer 02603 71-
2222 bzw. per E-Mail (evs@statistik.rlp.de) mit dem Statistischen Landesamt in Bad Ems in
Verbindung setzen.
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